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Beratungsgegenstand 
 
Antragsabhängige Sperrzeitverkürzung der Außengastronomie im Altstadtbereich 
(Referent: Helmut Chase) 
 
Antrag: 
 
1. Der Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit befürwortet für die Außengastronomie 

in der Altstadt erneut auf Antrag eine Sperrzeit ab 24:00 Uhr täglich. Diese Regelung wird für 
das Jahr 2014 befristet.  

 
2. Die Verwaltung wird gebeten nach Ablauf des Jahres 2014 einen Bericht vorzulegen, auf 

dessen Grundlage über die Fortführung der Regelung im Jahr 2015 entschieden werden soll. 
 
 
 
gez. 
 
Helmut Chase 
Berufsmäßiger Stadtrat 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 
Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro:
     
     

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro:

     

     

     Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro:
     

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die Haushaltsstelle/n 
(mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung)
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
 
Kurzvortrag: 
 
Im Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit wurde in der Sitzung vom 06.03.2013 
aufgrund der positiven Erfahrungen im Jahr 2012 auch für das Jahr 2013 in der Altstadt eine 
einheitliche Sperrzeit ab 24:00 Uhr für die Außengastronomie genehmigt.  
 
Die Möglichkeit im Jahr 2013 durch einen entsprechenden Antrag die Außengastronomiesperrzeit 
auf 24:00 Uhr verlängern zu können wurde am Mittwoch, den 20.03.2013, im Ingolstädter Anzeiger 
amtlich bekannt gemacht. 17 Gaststättenbetriebe haben daraufhin eine entsprechende 
Sperrzeitverlängerung beantragt. 
 
Von der Verwaltung wurde im August 2013 ein Antrag von fünf Gaststätten auf Erweiterung der 
Außengastronomiesperrzeit bis 01:00 Uhr abgelehnt. 
 
Die Erfahrungen bzw. Stellungnahmen vom Bezirksausschuss Mitte, dem Hotel- und 
Gaststättenverband, des Kommunalen Ordnungsdienstes, der Polizeiinspektion Ingolstadt, dem 
Ordnungs- und Gewerbeamt, dem Ideen- und Beschwerdemanagement im Hauptamt und des 
Umweltamtes können wie folgt zusammengefasst werden: 
 
 
 
Vermehrte Anwohnerbeschwerden im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren sind nicht zu 



verzeichnen, wobei es über einzelne Betriebe mehrere Anwohnerbeschwerden hinsichtlich des 
Musiklärms gegeben hat. Unabhängig von der erneuten Außengastronomiesperrzeit von 24:00 
Uhr, sind jedoch auch weiterhin die Bestimmungen der TA-Lärm verbindlich von den 
Gastronomiebetrieben einzuhalten. Demnach ist unabhängig von der tatsächlichen Nutzungszeit 
im Wirtschaftsgarten weiterhin ein Musikende von 22:00 Uhr gültig.  
 
Aus polizeilicher Sicht wurden keine gravierenden Unterschiede zwischen der früheren 
Sperrzeitregelung und der Vereinheitlichung der Sperrzeit auf 24:00 Uhr in der gesamten Altstadt 
gesehen. Einem geringen Anstieg an polizeilich relevanten Fällen (Ruhestörungen) seit Anhebung 
der Sperrzeit auf 24:00 Uhr steht auf der anderen Seite eine saubere und wohl auch gerechtere 
Regelung in der Altstadt gegenüber. Seitens der Polizeiinspektion bestehen keine Bedenken, die 
Sperrzeit für die Außengastronomie in der Altstadt wieder befristet auf 24:00 Uhr festzusetzen. 
 
Der Hotel- und Gaststättenverband würde eine positive Entscheidung über die Fortführung der 
Außengastronomiesperrzeit ab 24:00 Uhr in der Innenstadt ebenfalls wieder begrüßen. 
 
Seitens des Bezirksausschusses Mitte bestehen keine Einwände, die Außengastronomiesperrzeit 
ab 24:00 Uhr auch für 2014 zu genehmigen. 
 
Durch den Kommunalen Ordnungsdienst wurden trotz mehrmaliger vorangegangener mündlicher 
Verwarnungen zu Beginn der Freiluftsaison insgesamt 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen 
Sperrzeitverstößen aufgenommen. Hiervon sind fünf Lokale mit bis zu vier Sperrzeitverstößen 
aufgefallen. Erwähnenswert ist, dass alle Betriebe, die gegen die Sperrzeitregelung verstoßen 
haben, keinen Antrag gestellt haben, den Wirtschaftsgarten überhaupt bis 24:00 Uhr betreiben zu 
dürfen. 
 
Positiv ist jedoch festzuhalten, dass die Betriebe, die die Außengastronomiesperrzeit bis 24:00 Uhr 
beantragt haben, diese Regelung in vorbildlicher Art und Weise eingehalten haben. 
 
Da nicht alle Betriebe, die im Jahr 2013 auch tatsächlich nach 23:00 Uhr im Außenbereich bewirtet 
haben, einen entsprechenden Antrag gestellt hatten, sind aus Sicht der Verwaltung im Jahr 2014 
verstärkte Kontrollen der Außengastronomiesperrzeiten erforderlich, wobei bei Verstößen deutliche 
Bußgelder verhängt werden. In einem Fall wurde durch Mitarbeiter/innen des Kommunalen 
Ordnungsdienstes eine Bewirtung im Wirtschaftsgarten nach 02:30 Uhr festgestellt.  
 
Durch die Kontrollen soll erreicht werden, dass die Betriebe, die tatsächlich nach 23:00 Uhr noch 
bewirten, einen entsprechenden Antrag stellen und dass die Regelungen zur 
Außengastronomiesperrzeit auch tatsächlich eingehalten werden.  
 
Um auf künftige Entwicklungen bzw. wiederholte Sperrzeitverstöße in der Innenstadt zum Schutz 
der Anwohner angemessen reagieren zu können, soll die Außengastronomiesperrzeit ab 24:00 
Uhr in der Altstadt wiederum nur für das Jahr 2014 auf Antrag befürwortet werden, damit bei 
nachhaltigen Verstößen einzelner Betreibe diese künftig von dieser Begünstigung ausgeschlossen 
werden können. 
 


